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5. Kapitel — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum

und die Volkswirtschaft §  157

Es stellt ökonomische Schwierigkeiten oder subjektive U nvollkom m en
heiten der Beherrschung der Planung, W irtschaftsleitung oder Technik 
nicht un te r S trafe, auch wenn diese beträchtliche Schäden nach sich 
ziehen. V ielm ehr w ird  von folgendem ausgegangen:
— Die Beseitigung und V erhütung von ökonomischen Störungen, Dispro

portionen und Schädigungen, die teils auf objektiven, teils auf subjek
tiven Ursachen beruhen, m üssen in erste r L inie m it ökonomischen 
M ethoden, insbesondere im Wege der Durchsetzung des neuen ökono
mischen System s der P lanung und Leitung der V olksw irtschaft erreicht 
werden.

— Einzelne von W erktätigen uhd W irtschaftsfunktionären begangene 
F ehler oder verursachte volksw irtschaftliche Schädigungen bedürfen 
sorgfältiger Ü berprüfung und  Erforschung der objektiven und subjek
tiven G ründe. Die A nw endung strafrechtlicher M aßnahm en ist deshalb- 
auf die H andlungen beschränkt w orden, bei denen die außerhalb  des 
S trafrechts liegenden M ittel allein zur w irksam en Bekäm pfung nicht 
ausreichen. Es erfaß t die eindeutig krim inellen Handlungen, insbe
sondere die F älle der persönlichen Bereicherung und der bedeutenden 
W irtschafts Schädigung.

— Das sozialistische S trafrecht ordnet sich in  das Gesam tsystem  der M aß
nahm en zur ökonomischen, politischen und ideologischen Führung und 
Leitung der Gesellschaft, einschließlich der Systeme zur G ew ähr
leistung von O rdnung und Sicherheit, und in  das System der ökono
m isch-disziplinarischen arbeitsrechtlichen, m ateriellen und anderen 
Sanktionen ein.
D aher w ird  m it den S trafbestim m ungen des 5. Kap. insbesondere den 

zwei Hauptrichtungen krimineller Störungen der V olksw irtschaft be
gegnet:

1. H andlungen, die 'd a s  Bestreben zum Ausdruck bringen, sich oder 
andere auf Kasten der Gesellschaft bzw. der V olksw irtschaft zu

bereichern. Dazu gehören auch solche krassen Erscheinungen, durch die 
sich z. B. ein B etrieb durch ungesetzliche H andlungen auf Kosten der 
Volksw irtschaft erhebliche w irtschaftliche Vorteile verschafft. H ierher 
gehören nicht n u r die traditionellen  Eigentum sdelikte, sondern auch speku
lative M achenschaften, P reis- und Steuerdelikte.

2. Delikte, die nicht aus Bereicherungsbestreben begangen werden, 
durch die jedoch auf G rund von grober, [unverantw ortlicher

Leichtfertigkeit, Gleichgültigkeit, übersteigertem  Ehrgeiz, K arrierism us 
und ähnlichen Beweggründen die A rbeitsergebnisse der W erktätigen ver
nichtet bzw. verringert w erden und so der Volkswirtschaft Schaden zuge
fügt wird.

Das StGB en thä lt keine ausdrücklichen Tatbestände fü r allgem eine 
M ißw irtschaft oder Vergeudung bei Investitionen und m inderw ertiger 
Produktion. V ielm ehr begründen und begrenzen die W irtschaftsstraftat
bestände die Voraussetzungen der strafrechtlichen V erantw ortlichkeit fü r
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